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Einleitung 

I« Problemstellung und Ziel 

1. Einführung in das Problem 

Das Institut der parlamentarischen Untersuchung wird von den Parla-
menten in der Bundesrepublik auf Bundes- und Landesebene nach wie vor 
rege in Anspruch genommen. Der Bundestag hat seit 1949 insgesamt 38, die 
Landesparlamente haben seit 1946 zusammen 233 Untersuchungsausschüs-
se eingesetzt1. Die enorme Bedeutung dieser bisweilen sehr aufwendigen 
und mühsamen parlamentarischen Handlungsform für die Praxis des staatli-
chen Lebens steht schon aufgrund dieser Zahlen außer Frage. Sie indizie-
ren, daß sich das parlamentarische Untersuchungsrecht in der Bundesrepu-
blik als ein effizientes  und lebendiges Verfassungsinstitut  erwiesen hat2. 
Vom Bundesverwaltungsgericht  wird es deshalb sogar "zu den Essentialen 
des demokratischen Prinzips, das in Art. 28 Abs. 1 GG als ein für die ver-
fassungsmäßige Ordnung in den Ländern wesentlicher Bestandteil gefor-
dert wird"3, gezählt4. 

Hinter der meist schlichten verfassungsrechtlichen  Bestimmung, die dem 
Parlament das Recht einräumt, 'Untersuchungsausschüsse einzusetzen', 

1 Siehe die Obersicht über alle parlamentarischen Untersuchungsausschüsse seit 1946 im 
Anhang. 

2 Auch im Europäischen Parlament ist es inzwischen Übung geworden, 'Untersuchungs-
ausschüsse' einzusetzen. Z.B. wurde 1988 ein Ausschuß eingesetzt, der den Atommüll-Skandal 
untersuchen soll, in den die Hanauer Transportfirma  Transnuklear und das belgische Kernfor-
schungszentrum in Mol verwickelt sind (vgl. FAZ v. 25.2.1988, S. 5, Direktor von Mol ver-
weigert Aussage). Dem Handeln dieser Ausschüsse fehlt es allerdings bisher an einer außen-
wirksamen Rechtsgrundlage. 

3 BVerwGE79,339,345. 
* Diese Ansicht erscheint allerdings zu weitgehend. 
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welche 'die erforderlichen  Beweise erheben', verbergen sich allerdings auch 
weitreichende Befugnisse, und zwar sowohl gegenüber Privatpersonen als 
auch gegenüber Trägern öffentlicher  Gewalt. Die wirksamsten von ihnen 
sind das Recht auf Vernehmung von Zeugen und auf Anforderung  von Ak-
ten. 

Die Zuweisung von solchen Beweiserhebungsbefugnissen und damit von 
Eingriffsermächtigungen  gegenüber anderen, mit eigenen verfassungsmäßi-
gen Rechten ausgestatteten Verfassungssubjekten sichert dem Verfahren 
seine Effektivität,  führt  aber auch zu zahlreichen Konflikten5. Diese ent-
springen im wesentlichen den klassischen Interessengegensätzen in einem 
gewaltengeteilten, bundesstaatlich organisierten Rechtsstaat, nämlich dem 
zwischen Staat und Bürger, zwischen Legislative und Exekutive sowie zwi-
schen Bund und Ländern. Für die meisten Rechtsbereiche des staatlichen 
Lebens, in denen diese Interessengegensätze aufeinandertreffen,  haben die 
Verfassungs- und Gesetzgeber in Bund und Ländern Kollisionsnormen be-
reitgestellt, die für einen Ausgleich sorgen und jeder Rechtsposition mög-
lichst weitgehende Geltung verschaffen.  Für den Bereich des parlamen-
tarischen Untersuchungsrechts dagegen haben sie sich bisher weitgehend 
mit der teilweisen Regelung des latenten Konfliktes zwischen Staat und 
Bürger begnügt, indem sie 'die Vorschriften  über den Strafjprozeß'  für 
'sinngemäß' anwendbar0 erklärten7. Zum Ausgleich der weiteren Konflikt-
konstellationen bieten die Rechtsordnungen derzeit keine positivrechtlichen 
Regeln an. Kriterien für Abgrenzungen können deshalb nur aus allgemeinen 
verfassungsrechtlichen  und verfassungsstrukturellen  Grundsätzen gewonnen 
werden. 

Aufgrund dieser Situation verwundert es nicht, daß es in der Vergangen-
heit im Rahmen von Untersuchungsverfahren  immer wieder zu heftigen 

s Vgl. W.  Zeh,  Parlamentarisches Verfahren,  in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handb. d. 
StaatsR, Bd. II, 1987, S. 425 ff.,  Rdn. 82. 

β Diese Regelung wurde dem Art. 34 WRV ("... Auf die Erhebung der Ausschüsse ... fin-
den die Vorschriften der Strafprozeßordnung  sinngemäß Anwendung ...") entnommen und 
geht zurück auf einen Vorschlag des Vertreters des Reichsjustizministeriums Zweigert  im Ver-
fassungsausschuß der Verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung am 8.4.1919 
(Sten. Ber., 25. Sitzg., S. 6 f.), der dabei allerdings nur die Schaffung einer Grundlage zur Zeu-
genvereidigung und zum Zeugenzwang im Auge hatte. 

7 Die seit 1970 in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Nordrhein-
Westfalen und dem Saarland erlassenen Untersuchungsausschußgesetze (abgedruckt bei W. 
Damkowski  [Hrsg.], Der Parlamentarische Untersuchungsausschuß. Ein Handbuch für 
Wissenschaft und Praxis, 1987, S. 181 ff.)  kommen inzwischen hinzu. 
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Kontroversen gekommen ist, die zu gerichtlichen Auseinandersetzungen 
gefuhrt  haben8. Diese wiederum erweckten vielfach die Aufmerksamkeit 
der juristischen Literatur und gaben nicht selten Anlaß zu wissenschaftli-
cher Betrachtung. Auf diese Weise wurden in neuerer Zeit etwa Fragen der 
kommunalen Selbstverwaltung9, der Rechtsstellung des Betroffenen 10, des 
Steuergeheimnisses11, des Verhältnisses zur Exekutive12 und der Privat-
sphäre13 im parlamentarischen Untersuchungsverfahren  im Schrifttum ver-
tieft behandelt. Die Fülle der darüber hinaus ungelösten Probleme hat sogar 
den Deutschen Juristentag dazu bewogen, das Institut der parlamentari-
schen Untersuchung nach 19261* und 196415 im Jahre 198816 ein drittes 
Mal zum Verhandlungsgegenstand seiner öffentlichrechtlichen  Abteilung zu 
machen. 

Fraglich waren in zahlreichen Untersuchungsverfahren  seit Beginn der 
Weimarer Republik bis heute auch immer wieder die Auswirkungen der 

8 Für die Zeit der Weimarer Republik vgl. etwa StGH fur das Dt. Reich, in: Lam-
mers/Simons (Hrsg.), Rechtsprechung des StGH, Bd. I., S. 378 ( = RGZ102, 425, betr. einen 
Untersuchungsausschuß der Bremischen Bürgerschaft);  ebenda, S. 313 ( = RGZ 104,423, betr. 
einen Untersuchungsausschuß des Württembergischen Landtags); ebenda, S. 370 ( = RGZ 
116, Anhang S. 45, betr. einen Untersuchungsausschuß des Braunschweigischen Landtags). 
Für die Zeit ab 1949 vgl. die Rechtsprechungsübersicht bei U.  Bachmann/H.-P.  Schneider 
(Hrsg.), Zwischen Aufklärung und politischem Kampf, 1988, S. 141 ff.;  s.a. M. Schröder;  Min-
derheitenschutz im parlamentarischen Untersuchungsverfahren:  Neue Gerichtsentscheidun-
gen, ZParl 17 (1986), 367; M. Hilf,  Untersuchungsausschüsse vor den Gerichten, NVwZ 1987, 
537. 

9 R-W.  Böckenförde,  Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und kommunale Selbst-
verwaltung, AöR 103 (1978), 1; W.  Blümel/M. Ronellenfìtsch,  Parlamentarische Untersu-
chungsausschüsse und kommunale Selbstverwaltung, 1978. 

1 0 U.  Muller-Boysen,  Die Rechtsstellung des Betroffenen  vor dem parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuß, Diss. 1980. 

1 1 R Scholz,  Parlamentarischer Untersuchungsausschuß und Steuergeheimnis, AöR 105 
(1980), 564; Κ  Stern,  Die Kompetenz der Untersuchungsausschüsse nach Art. 44 Grundgesetz 
im Verhältnis zur Exekutive unter besonderer Berücksichtigung des Steuergeheimnisses, AöR 
109(1984), 199. 

1 2 H. Thieme,  Das Verhältnis der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zur Exe-
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der Bestimmungen über parlamentarische Untersuchungsausschüsse, um den ungestörten 
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